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Verkündet am
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Helmlinger, JAng.e
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelie

Lan dgericht Heidel berg
1 1 . Kammer für Handelssachen

lm Namen des Volkes
Urteit

In dem Rechtsstreit

Dr. lng. Manfred Vogt
- Kläger -

P rozessbevollmächiigte :
Rechtsanwälte Prof, Rowedder u. Koll., Mannheim, Gerichts-Fach STMA

gegen

HW Heidelberger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH
veftreten durch d, Aufsichtsrat, bestehend aus Beate Weber (Vorsitzende), ftliarkpiatz
10,Rathaus,69117Heidelberg;Dr 'Huber tLaschi tza(s te l lv .Vors i tzender) ; I
- Jürgen Neureither (2. stellv. Voisitzendef, ffi

Werner Brants Birgit Erlewein;
-

Heinrich Krauß; Wolfgang Lachenauer,
m!--TVUanarlenz, Wem@F l  

v v q l l e t  L g t t L ,

1f Heidi Schwarz; Fritz Wiegelmannj Volker
Holzwafth,
Kurfürsten Anlage 42-5A,691 15 Heidelberg - Bekiagie -

Prozessbevollmächti gte :
Rechtsanwälte Dr. Schlatter u. Koll., Heidelberg, Gerichts-Fach 85 (04/00393 R.l/nrs)

wegen Feststellung

hat die 1 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Heidelberg auf die mündliche
Verhandlung vom 09. November 2A04 unter Miiwirkung von Vors. Richter am Landge-
richt Böttcher , Handelsrichter Gomille und Handetsrichter Ehrbar

für Recht erkannt:

1. Das zwischen denr Kläger und der Bekiagten aufgrund cjes Vertrages vonr

Friedrich Goos Peter,Holschuh,
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07 .ß8.A2.2o[2bestehende Geschäftsführerdienstverhältnis ist durch die von

der Aufsichtsratsvorsitzenden ausgesprochene Kündigung vom 10'03'2004 nichi

aufgelöst worden, sondern besteht weiter fort'

2, Die Beklagie trägt die Kosten des Verfahrens'

3. Das urteil ist in Zifier 2) vorläufig vollstreckbar gegen sicherheitsieistung in

Höhe von trZTo/a des zu vollstreckenden Betrages'
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TatbestanC

Der Kläger ist Dipiom-lngenieur und Dipiom-lVirischaftsingenieur. Er ist seit übsr 25

Jahren im Bereich des ÖPNV tätig .

Die Beklagie betreibt in Heidelberg einen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und fun-

giert als Holding-Geselischaft u.a" cjer Heidelberger Stadtwerke AG und der i-leidelber-

ger Straßen-und Bergbahn AG ( im Folgenden : HSB ). Alieingesellschafter isi dis Stadi

Heidelberg. Deren Oberbürgermeisterin ist Aufsichtsratvorsitzende beider Gesellschai-

ten" lhrob i iegennachd.erSatzungderBeklagten -  KE1 -  derAbschluß,  d ieÄncerung

und die Kündigung von Ansteliungsverträgen mit den Geschäftsführern.

Der Bekiagte schloss mit der Klägerin am 07./08,02.2002 den unter K 2 vcrgetegteri

Dienstvertrag mit Wirkung ab U.A4.20A2 und einer vereinbarten Laufzeit bis zum

31.03.2007. Die Aufsichisratsvcrsi'.zende bestellte ihn zum kaufmännischen Geschäfts-

führer. Seine Aufgaben ais Geschäftsführer urnfassten auch ciie Koordinierung cier HSE,

deren Technischer Vorstand er in Personalunion wurde.

Nachdern der Kläger nrit Schreiben vom 04.03.2001 ciurch die Vorsiizence oes Auf-

sichtsrates ,,bis zur endgültigen Entscheidung" suspendiert und freigestellt worden war -

K 11 -,  beschioss die Gesel ischafterversamnrlung der Bekiagien am 09.03,2C04 ci ie

Abberufung cies Klägers ais Geschäftsfuhrer. Daraufhin kündigte die Aufsichtsratsvorsi'i-

zende milschreiben vom 10.03.2004 - K 12 - den Dienstvertrag außerorcjentlich und

fristios. Die dort angekündigte Begrunciung eriolgte vor Kiagerhebung am 25.03.24Ü4

nicht.

Der Kläger meint,

ciie Kündigung sei unwirksam. Kündigungsgründe lägen nicht vor bzw" seien vemrisiei.

überciies fehle es an der jeta nach $ 314 Abs.2 BGB eriorderlichen Abmahnung.

Der Kläger beantragt

festzustellen, dass das zwischen dern Kläger und der Beklagten auf-grund

des Vertrages votrl 07./08.02.?.0A2 bestei'lende Geschäfisführer-

dienstverhältnis durch dle von der Aufsici,rtsratsvorsitzenden ausge-

sprochene Kündigung vonx 10.03.2004 nicht aufgeiöst wonden ist,  sondern

weiter foc"tbesteh.L.
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Die Bekiagte beantragt,

die Klage abzuweisen"

Sie wirft dem Kläger vor, vielfach durch sein Veriralten Aniass zur Kündigung gegeberr

zu haben. Er habe es versäumt, die Aufsichtsratssitzung der FISB am 26'A2.2004 aus-

reichend vorzubereiten" Der Kläger sei als kaufrnännischer Geschäftsführer dei' HW

GnrbH auch für die Belange der HSB AG zuständig gewesen. Trotz eines entsprechen-

den Auftrages clurch den Aufsichisrat seien ciie geforderten Voriagen nicht gefertigi wot"-

cien, worauf der Aufsichtsrat ohne wichtige lnformationen tagen musste' Dei" Kläger

könne sich nichi durch seine Erkrankung zum Zeitpunkt dei'Vorstands-sitzung entschui-

digen" Es sei verpflichtet gewesen, seine Mitarbeiter anzuweisen, die Voriagen fu;-inn zlr

fertigen, Insbesondere seien die wirtschaftiichen Auswirkungen dei' Allianz-Biiclung

(RNV) zu untersuchen und daaustetien gewesen. Der Kläger sei dazu verpfiicniei ge-

wesen, cja der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan der HSB für das Jahr 2004 nui"mit dem

Zusatz gebiliigt habe, dass eine solche Untersuchung stattrindet, Die vom Kiäger

schließlich vorgeieEten Daten seien nicht aussagekräftig und enisprächen nichi den

Vorgaben des Aufsichtsi'ates vonr 28"11.2003, wonach der tsericht im 1. Quartal 2004

vozuiegen sei.

Der Kläger habe es unterlassen, die 15 - 17 Mitarbeiter, ciie mit ihm an der Entwioi<iung

cjes RNV beteiligt waren ausreichend zu koordinieren und ihnen Weisungen zu erteiten"

Er habe die Bedeutung der Projektentwicklung verkannt und enkennbar kein i'ioliZsDi

erstellt, Dazusei er jedoch gemäß g 2 der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer der

HW verpflichtet gewesen. Zudem habe ei" an den Sitzungen der Verkehrsaliianz nur

unregelmäßig teilgenommen, Dadurch seien die lnteressen dei't-JW und oer äS3 nicht

in ausreichencjem Umfang in die Entwicklung des RNV eingeficssen'

Der Kläger habe es im Rahmen der" Sanierung dei'Heidetroergei' Bergbahn versäum:,

rechtzeitig ciie notwendigen Aufträge zu erteiien, Er habe es zudern unteriassen, de;r:

zuständigen Landesministeriurrr für lJmwelt und Verkehr rechtzeitig detailiiene und prüf-

fähige Planungsunteriagen vorzuiegen. Ei" habe vieimehr noch vor Efteilung ier Ge-

nehmigung den Ausführungsauftrag an die Fa. Gai'aventa AG erteiien wolien, cjie seii-

bahntechnischen Ausrüstungen zu liefern. Dadurch hätte die tr-{W das Risiko iragen

müssen, dass die Genehmigung nicht erieilt wird, die Rechnungen der Garavenia AG

aber dennoch bezahlt werclen rnüssen. Die von der Garaventa AG übernommene Ga-

rantie ersetze nicht cjie Genehmigung clurcn cjie zuständige Behörde" Aufgi'und ciei"ver-

zögerten Auftragsvergabe fincje nun das Landesseilbahngeseiz in seiner neueri, sli3i'-
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geren Form Anwendung, was zu höheren Kosten bei cier Sanierung führe. ln cjiesem
Zusammenhang habe cler Kläger es auch versäumt, den Aufsichtsrat zeitnah ube;- die
Entwickiung zu informieren.

Während seiner Amtszeit habe der Kläger den vom Aufsichtsrat geforderten Resiruktu-
rterungspian, der u.a. die Reduzierung der Kosten pro Personenkilomeier um 25% errei-
chen sol l te nicht vorgelegt.  Zudem habe ei 'die notwendige Dienstplanoptimierung nicht
vorgenommen. Obwohl bei der HSB ohnehin Personalüberschuß besiehe und iroiz der
Bereitschaft des Betriebsrates, an Anderungen mitzuwirken, habe der Kläger Verkehrs-
lelstungen unnötigerweise an den BRN vergeben"

Der Kläger habe sich im Zusammenhang mit der Bestellung von Straßenbahnen uei cer
Fa. Bombardier fehlerhaft verhalten. Er habe, obwohl ciie Opiion für cjen Kauf z'r alten
Konditionen bis zum Juli 2004 bestand, schon im November 2003 die Fntscheidung g*-
trofien, dass die Option nicht in Ansoruch genommen werde. Denr Aufsichtsrai habe dei"
Kiäger dazu fälschlicherweise miigeteilt, dass eine Verschiebung der Enrscheidung
probiemios nrögiich sei. Dies seijedoch nicht der Fall gewesen. Vieimehr seien aufgrunC
der Verzögerung bei der Entscheicjung die Anträge für die Förcierungen dei Straßen-
bahnerwerns (GVFG-Mittel) so spät gestellt worden, dass keine Fördermittei des Lancjes
Bacen-Wüfienrberg rnehr bzw. nur um runcj gA oÄ reduzierie Förciermiiief zui-Venu-
gung slanden" Die enisiehencjen Kosien seien bei ordnungsgemäßenr Vernali*n des
Kiägers deuttich nieariger ausgefallen.

Der Kiäger habe es ais technischer Vorstand der HSB auch zu veftreten, dass mit dei-
Veriegung cjes S-Bahnhcfs Franz-Knaufi-Sti"aße begonnen wurcie, ohne dass eine lJn-
bedenkiichkeiisbescheinigung erteilt worden war. Dadurch sei die Gefahr entsiancieri,
ciass die Baui<osien nicht durch Fördei'mittei wieder ausgegiichen wei-den können.
Der Berich'r der Wirtschaftsprüfer" zeigs, cjass cjie Arbeit des Klägers einel crs,-tui-tgs-
genräßen Geschäftsführung nicht enispi'eche und bestätige clie einzelnen Vorwüne,
Die Oberbürgermeisterln habe cias Geschäftsführerdienstverhälinis auch fristgenecn-r
gekündigt. Der Gemeindei'at sei nämiich ais Vei-treter der Gemeincie nach g 15 Abs12
ItJr'5 iVm. S B Abs.2 cies Geselischaftsverii 'ages dei' HW kundigungsberechtigi. Daher
komme es im Rahnren cier zweiwöchigsn KÜndigungsfrisi des g 626 Abs, 2 BGts auf
dessen Kenntnis an, Da der Gemeincjerat von cjen Vorgängen in seiner Gesamthelt erst
am 09.03.2AA4 edahren habe, sei die von ihnr dai'aufhin in Auftrag gegebene frislose
Kiin. i inuni \ /nrn '1 n n? 2nAL fr icfnoraI \u r  lu tgu i rU vu l l l  I ' u "vu .avu 'T  ' io r l - i= rcch t  gewesgn.  E ing : -vorher igen Abmahnung i iabe  es

nicht bedurft.



Der.Kläger hält dem entgegen,

die Aufsichtsratssitzung sei von der Aufsichtsratsvorsitzenden ursprüngiich für 0en

E.A2.2OA4 einberufen worden. Für diese sitzung habe er seine Miiarbeiter I rn

- j e t z t se ineNach fo ige r in .undd ieHer ren {Fund |Eangew iesen ,

die notwendigen voriagen zu erarbeiten. Während seiner krankheitsbedingten Abwe-

senheit sei die Aufsichtsratssitzung auf den 26.A2.2004 verschoben und zunäonsi ein

weiterer TagesordnungspunK ,, Bergbahn" hinzugefügt worden' Bezüglich clieses Puni"-

tes habe der Kläger auf seinen Geschäftsführerkollegen - venruiesen und ihm

auch die notwendigen Unterlagen bereitgestellt. Weitere Tagesordnungspunllt"-' insbe-

sondere der punp.i ,,Vorstandsangeiegenheiten" seien ihm nicht mitgeteilt worcierr' o;'-

wohi die Aufsichtsi-atsvorsitzende, der Aufsichtsi'at selbst, sein Geschäftsführerttolieg:

und sein Sekretaria*, ihn in der Privatwohnung und teiefonisch hätten erreichen [<Önner:

Der Kläger habe auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Verkehrsaliianz auf HW

und HSB überpruft. Der Wirtschaftsplanr der HSB sehe vor, ciass die Wirtscnaftiichkäits-

untersuchung im ersten Quartal 20a4 vorzulegeni sei. Der Kläger habe sornii ncch Zeii

gehabt, den Bericht vozuiegen, der bereits in Arbeit war, Der von cjer Bekiagten vorg?-

iegie Bericht sei lediglich eine Arbeitsanweisung an ciie Mitarbeiter für die spätei auf cen

26'C2.2004verschobeneAufsichtsratssitzunggewesen'

Zudem sei ei- auch laurt protokoll der Siizung ,,entschuldigt". Seine Erki'anliung könne

ihm nicht zum Vorwuri gemacht werden. Der Aufsichtsratstermin hätte zudenn probiem-

los auch ein weiieres mal verschoben werden können,

Der Kläger habe im Rahmen der Entwickiung cier verkehrsallianz ciie lnteressen ciei

HW und der t-lSB in ausreichendem Maße veüreten. Er habe auch an alien wichiigen

Siizungen teiigenommen. insgesamt habe ei- ledigiich 5 vorl 50 Sitzungen wegen Tei-

minkoliisionen nichi wahrnehmen können. An ciiesen Terrninen habe er sich ourcn üei-;

!-eiter der R.echtsabteiiung vertreten lassen. lnr Übrigen sei es sache cies vorsiancies,

wie er seine Aufgaben eriedigt. Er habe seine Mitarbeiter auch in ausreichenciem Maße

geführt und die Entwicklung der verkehrsaliianz koordinieft. Dies sei bereiis daraus ei-

kennbar, dass der Gemeinderat wenige Wochen nach der Abberufung ciem Aliiai-,2-

Projekt einstimmig zugestimmi hat.

lm Rahmen der Sanierung der Bergbahn habe sich cier Kiäger ordnungsgemäß verhai-

ten" Die entstandenen Verzögerungen seien durch seinen Geschäftsführerkoliegen vei'-

ursachi woroen, der einer Auftragserteilung widersprochen hatie. Dei- Kiägei' habe, wie

in anderen siädten üblicn, cjen Generalunternehmerauftrag für die sanierung vor' ü3i
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Erteiiung der Genehmigung erteilen wolien, um Zeit zu sparen" Er habe vom zuständl-

gen Landesbergamt die Zusage erhalten, dass dessen Zustimmung efteilt werde, so-

dass keine Risiko mehr bestehe, dass das Regierungspräsidium seine Genehmigung

versagt. Zudem habe die Garavenia AG eine Garantie übernommen, dass die Geneh-

migung erteilt werde, Sein Geschäftsführerkollege habe dennoch in der Geschäftsfuh-

rerversammiung die Auftragserteilung verhindert, Seine Anrufung der Gesellschafterver-

sammiung blieb infolge lntervention der Oberbürgermeisterin erfolglos'

Der Kläger habe eine Dienstpianoptimierung durchgeführt. Diese sei auch rnit cjem Be-

triebsrat abgesprochen gewesen. Die am A4.a2.2004 anberaumte Besprechung ssl J?-

cioch dann von Betriebsrat ohne Arrgabe von Grunden abgesagt worden. Die Fi'age cei'

Fremdvergabe von Verkehrsieistungen sei zudem eine Entscheidung des Vorstanies tm

Rahmen des $ 76 AktG.

Der Kiäger habe Sich irn Zusammenhang mit der tsestellung von neuen Sti-aßenbahnen

bei der Fa, Bombardier ordnungsgennäß verhalten. Er habe die Bestellung zunächst aL.-

geiehnt, da der Mitarbeiier-trotz mehnacher Aufiorderung keinen wiftscnaftiich-

keitsvergtreich vorgelegt habe. Nachdem dieser am 27 .A1.20A4 vorgeiegt worcjen sel,

habe der Kläger die Besteliung der Bahnen in der Aufsichtsratssi2ung vom 24.03'2i104

erneui diskuiieren iassen wollen. Die Option sei aufgi'und von Verhandlungen des Kiä-

gers bis Juli 2004 erstreckt worden, weswegen eine spätere Bestellung probienrios mÖg-

lich gewesen sei. Die Beanti'agung cier GVFG-Mittel sei dem Kiäger vor dem 16'01 -2004

nicht rnöglich gewesen, da die Wirtschaftiichkeitsuntersuchung zuvor trotz mehnacher

Aufforderung nicht rechtzeitig vorgeiegen habe. Auf ciie Entscheidung des Ministeriums,

die Fördermittel zu reduzieren habe dei" Kläger keinen Einfiuss nehnren können" Sass

schiießiich keine Fördermittei zugeteili wurden, sei auf ciie finanzietle Situation ies Lar,-

cjes zurüci<zuführen und nichi vom Kiäger zu veüreten" Er nabe ciiese Umsiände zuoem

oer Stadi urngehend nriigeteili '

Die Beantiagung einer Unbedenkiicnkeitsoescheinigung sei nicht Aufgabe cjes Vot-sian-

des, soncjern des zuständigen Abteilungsleiters der HSB AG und habe daher mit deni

Dienstverhältnis des Klägers zui"FlW nichts zu tun'

Der prüfoericht sei nicht aussagekräftig und die darin enthaltenen allgemeinen Vorwüne

rechtferti gten keine a u ßerordentiiche liünC igung "

Diee Kündigungsfrist des g 626 Abs" 2 BGB sei nicht eingehalten worden. KundigunEs-

berechtigt sei gemäß $ I cies Geseiischaftsverii-ages dei'HW aliein die Aufsi:htsi"ats-

vol-siizencje. Füi" den 3eginn c.ier zweiwöchigen =risi komnre es caher nur auf derer.
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Wissen an. Bis auf die von der Beklagten behaupteten fehienden Vorbereiiung auf die

Aufsichtsratssitzung vom 26.02 .2004 seien alle Vorkommnisse der Aufsichtsratsvorsii-

zenden bereits seit langem bekannt gewesen.

Für ciie Einzelheiten des parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst

Aniagen Bezug genommen"

Entscheidungsgründe

Die urnbedenklich zuiässige Kiage hat Erfolg. Die Bekiagte stellt die für die \&irksarni<eli

einer außerordenttichen Kündigung eines Geschäftsführerdienstvertrages geltenden

Grundsätze zwar zutreffend dar. lhr tatsächliches Vorbringen ergibt aber keine iurch-

greifenden Kundigungsgründe. Darüber hinaus ist die Kündigung im Wesentiicnen

ven'ristet.

L

1.i Bezüglich der Vorbereitung der Aufsichtsratssitzung der HSB AG am 2A'ü2'2441

kann die Bekiagte, die insoweit beweispfiichtig ist, das Voriiegen eines Gi'undes, cjei'

eine fristiose Kündigung rechtfertigen wünde, nicht dariegen.

Das Vorbringen der Bekiagten, der Kiäger habe es unteriassen, seine lViitaroeiter anzL:*

weisen, die Vorlagen zu erai'beiten, bleibt unsubstaniiieri. Zudenr ist ein Naohteil iüt'dle

Gesellschaft nichi ersichiiich

Ausweisiich derAnlage K 'i7 hat cier Kiäger den Controliing-AbteiiungsieiterG(Aoi

22) angewiesen, bis zum rc.A2.2004 einen Bericht zu erstellen, der die Auswirkungen

der Aliianz-Bildung auf ciie HSB AG untersuchen soll. Dem Schreiben des Klägei-s vom

ß.AZ.ZAA4 i<ann entnommen werden, dass er seinen Miiarbeitern die aus seiner Sichi

noiwendigen Unterlagen zur Veriügung gestellt hatte. Wenn sie ihnen ungenügend oder

widersprüchlich erschienen, wäre es deren Aufgabe gewesen, Rücksprache mil dem

Kläger zu halten uncj deren Ergänzung bzw. weitere infsrmationen zu verlangen. Das ist

nlcht geschehen und mag wegen der anschiießencjen Erkrankung des K..iägers uniei-

biieben sein. Jeienfalls rechtferiigt es keine soforiige fristiose Kündigung"
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Twar ist es Aufgabe der Aufsichtsratsvorsitzenden, die Sitzungen des Aufsichisrates sc

einzuberufen und vorzubereiten, dass alie notwendigen Unteriagen vorhanden sind.

Es bleibt jedoch unbestritten, dass der Kläger seitens der Aufsichtsratsvorsiizenden

nicht rechtzeitig über alle Tagesordnungspunkte informiert wurde, obwohl der Bekiagten

eine Vielzahl von Kontaktmögiichkeiten zum erkrankten Kiäger zur Verfügung siand.

Ausweisiich des Schreibens cjer Aufsichtsratsvorsitzenden vom 27.02.2004 (Anlage K

10) waren ihr diese Möglichkeiien auch bekannt. Da ciie Aufsichtsratsvorsitzende zucen,

von der bis zurn 01.03.2004 andauernden Arbeiisunfähigkeit des Kiägers wusste, hätte

sie die ihr zur Venügung stehencien Kontakimögiiehkeiien nutzen oder cii= Sitzurrg

nochrnals kuzfristig verschieben müssen. Dass eine solche Versehiebung nichi. rnogiicn

wai', wird nicht vorgetragen.

Die Aufiassung der Beklagten, der Kläger" hätte sich während seiner Arbeitsunfähigkeit

von sich aue erkunciigen müssen, ob neue Tagesordnungspunkte angesetzi wurden,

stellt die Dinge auf den Kopf.

Zucjem waren cjie Wirtschaftiichkeiisuntersuchungen nach dem Beschluss des Aui

sichtsrates im 1" Quartal 2004 vozulegen (AS 65). Somit hatte der Kiäger nocn Zeir, die

Untersuchungen abschließend zu bearbeiten und darzustelien. Dass der Aufsichtsrat

cann bereits praktisch in cier ltviitte oes 1. Quarials tagte und Cen Berichi bereils zu cits-

sem Zeitpunld anforderte, hatle der Kiäger nicht vorausschauend zu berücttsichiigen.

ZunTindest stellt das Nichfuorlegen des tserichts unter diesen Llmständen ]ieine schwere

Pflichiverletzung oar und rechtieriigt somit keine außerordentliche Kündigung.

2)Der Vonvurf, cier Kiäger habe ciie lnteressen der HW und der HSB bei dei Fnnruick-

iung cer Verkehrs-Aliianz nicht in ausreichenciem Maße veftreten, isi unsuosiantiiei-.

Eine Pfiichtverietzung des Geschäftsführerdiensiverti'ages iiegi schon cjesnal,h nichi vc;,

weii ciie Bekiagie ihre lnteressen, cjie in den Verhandiungen nicht ciurchgese,zi vvuroer,.

nicht benennt und bezeichnet.

Der Kiäger iegt zum konkreten Vonnrurf, er habe Sitzungen versäumt, im Einzeinen cai-.

dass er iedigt ich an 5 von 50 Sitzungen gefenlt  hat,  da er nachweisi ich andere wicht ige-

Termine wahzunehmerr hatte ocier krank gewesen sei. Die Bekiagte hai ihren Vorwuil

nichi vergieichbar subsiantiieii iargestelli" Sie bleibt eine Gegen-Aufiistung der angeb-

iich nicht besuchten Siizungen schuiciig" Weiter ist es zunächst Sache cies Geschätts-

führers DZW, oes V'orsranaes, ber Terminr<oliisionen in eigenei- Verantwoftun3 zu €i^ii-

scneiCen, weichen Ternrinen er Vori'ang eini"äunrt. Die tseklagte iegt nichi dar, cess und
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warum diese Enischeidung im Einzeifall unvertretbar und für die Geselischaft nachteiiig

gewesen ist.

Gieiches gilt für die angeblich unterbiiebene Koordinaiion der Mitarbeiier. Der Vorti 'ag

der Beklagten, der Kläger habe es versäumt, seinen Mitarbeitern Vorgaben für deren

Verhalten in den Projektgruppen zu machen, ist nicht schlüssig dargelegt. Die Bekiagte

iegt nicht dar, welcher Vorgaben es zu welchem Zeitpunlqt an welche Nlitarbeiter bedurFr

hätte" Dies ist enorderiich, weil ein Geschäftsführer oder Vorstand die Beschäftigien

nicht zu jedei" Einzelheit anweisen und anleiten muß. in der vorgetragenen afigemeinen

Form sind die Behaupiungen der Bekiagten nicht verifizierbar, Es ist nicht erkennbar, in

welchen Punkten das Verhalten cier Mitarbeiter in den Projektgruppen auseinanijer iief

und Koordinationsbedarf bestand. Schon gar nicht erkennbar ist, weiche kontireten Fci-

gen die mangeinde Koorcjinaiion auf die Beteiligung der HVW HSB an der Verrenrsalii-

anz hatte. Soiange keine ofiensichtlichen Nachteile entstehen, bleibt es Sache des Ge-

schäftsführers, zu entscheiden, wie ei' cias Unternehmen und die damit verbundenen

Geschäfte führt.

Schiießiich isi es für die Kami'nei" nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen ciie Stadt

Heidelberg der Verkehrsaliianz wenige Wochen nach der Entiassung des K..iägers zuEe-

stimnit hat, obwohl die Aliianz ihre Iniei"essen nicht in ausreichenciem Maße berücksich,-
+ i a + ^
Lt\l tü ,

3") Das Verhalten des Klägers im Rahmen der Sanierung der Heidelberger Bergbahn

rechtferiigt eine außerordentiiche Künciigung ebenfalls nicht.

Ausweislich des Schreibens des Landesbergamtes (Anlage K21) stancl einer Genehml-

gung nichrs im \tVeg, Risiken bezügiich der Kcsten inr Falie einer Auftragseneilun3 o:-

standen demzufolge nicht mehr. Die Beauftragung der Garaventa AG noch voi'Eneiiung

der Pianungsgenehmigung war in Bacjen-Würäemberg unbestri iten gängige Pra>lis. Es

bestehi auch keine Pfiichi, vor cier Aufti 'agsvergabe auf die Erieilung der Genehmigung

zu warten. Verbieibencje Risiken waren durch ciie vom Kiäger in den Verhandiungen er-

wirkte Gai'aniie der Garaventa AG für die Abnahme seitens der zustänciigen Behörden

und die zei tgerechte inbetr iebnahme abgesicher l .  Was der Bekiagten hier ungenügend

erschien, wird nichi vorgetragen und ist nicht ersichtl ich. Es geht nicht um eine Gai'antie

fur cjie eriorderlichen Genehmigungen, scncern um iie Absicherung ie: Fcrgen ierer

Versagung,
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Dass der gleichberechtigte zweite Geschäftsführer der HW GmbH - seine not-

wendige Zustimmung zur uneingeschränkten Auftragserteiiung an Garaventa irn Sorn-

mer 2003 verweigeü hat, wird von der Beklagten nicht bestritten und kann dem Kiäger

nicht angelastet werden. Es ist auch nicht bestritten, dass er weder von der angerufenen

Aufsichtsratsvorsitzenden eine Unterstützung noch im Aufsichtsrat der Beklagten im No-

vember 2003 eine Mehrheit für seine Position erreicht hat, obwohi er daraut hingewie-

sen hatte, dass Garaventa den Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme 30.06.2004 nui" bei

einer Beauftragung bis zum 1 "i2.2043 halten könne"

Der Vorwurf, der Kläger habe entgegen den Foroerungen des Ministeriurns für Ltmwelt

und Verkehr in der Besprecheung vom 15iA"2AA2, detaill ierte prüfungsfähig= Fia-

nungsunieriagen für den Umbau der Bergbahn bis spätestens 1.04.2003 einzureicheri,

um eine Verlängerung der Betriebseriaubnis für die Bergbahn über den 30.01".2ü03 hin-

aus zu erreichen, die erforderiichen Genehmigungsanträge erst am 22^10.20C3 gesteili,

hätte einer Substantiierung dahin bedurft, dass entweder das Zusammensiellen oei'für

ciie Anträge benöiigten Unteriagen undioder cieren Ausarbeitung verzögeri in Auni'ag

gegeben wurde oder eingehende [Jnteriagen verzögert weitergeleitei bzw. w=iierbear-

beitet wurclen oder die Eriedigung cjer efteiiien A.uftiräge nicht übenruacht und forclefi

worden ist bzvu., soweit es um vonr Kläger persöniich zn eriedigencie Aufgaoen gehi,

dass er sie ohne Grund hat iiegen iassen, Dessen Vorirag, eine Bürgerinitiaiive unc in

der Folge auch der Aufsichtsrat der Bekiagten hätten sich ab November 2AA2 intensirr

für die Erhaltung der historischen Bergbahn eingesetzt und deswegen seien zusäiziicne

Pianungen und Machbarl<eitsstudien erforderiich geworden, ist nicht bestritten. Aus den

genannten Daten aliein iässt sich cjeshalb eine schwere Pfiichtverieizung nicn', irerieiier"

Wieso das Verhalten des Klägers zu Elnnanmeausfälien von einenr Jahi'geiünn na;,

weil ciie Bergbahn sonst ein ..iahr iruher fertiggestelli worden wäre, er-schließi sicn sei-

Kammer nicht, auch nicht auf dem Hintergruncl, ca'ss die Beiriebseriaubnis ia.tsächiici-r

bis Ende Oktober 2003 verlängeü worcien ist"

Weiterhin ist der Vofti 'ag cier Sekiagten, durch cjie Geitung des neuen Landesseilbahn-

gesetzes entstünden be! der Sanierung höhere Kosten, nicht hinreichend neiegi. Auch

hier trägt die Bekiagie nichi vor-, in weichen Punl<ten die gesetziichen Anfordei'ungen

verschärft worden sind und welche zusä"zliche Kosten ciadurch der Bekiagten enisian-

"ion qinri rrnn wi+ sie knnkret hätten vernrieoen urerden können. Es ist nicni cie,Aufcalet v l  I  s r l

der Karnmer, aus den übergebenen Unteriagen zu ermitieln, was die Bekiagte hler mei-

nen könnie.
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4.) Der Aufsichtsratsbeschluss vom 28.11.2003, auf dessen Nichterfüllung die Bekiagte

die Kündigung stützt, setzt - ausgenommen zu den oben erwähnten Wirtschaftiicn-

keitsplänen und zu Vorschlägen zur Verminderung negativer Folgen, die im i. Quaftai

2004 vorgelegt werden sollten - keinen Zeitpunkt fest, zu dern die geforderien Maßnh-

men , insbesoncjere der Restrukturierungsplan, eriedigt sein sollten.' Dahei' i<ann es

dem Kläger auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass dieser Plan am 26.02.20Ü4

oder bis zur Küncjigung noch nicht vorgeiegen hat. Dass der Aufsichtsrai Dereiis im

Leitantrag vom 2g.02.ZAAZ Restrukturierungsvorschläge gefordert hafte, änder: nichts

Der Kläger war erst seit A1.04.20A2 im Amt. Eine rechtzeitige AufforderunE durch cien

Aufsichrsrat zur Durchführung vor der Kündigung ist nicht schlüssig dargeieg'i. Int

übrigen hält die Kammer dafur, ciass es hinsichtlich solcher Vsnroune, d=nerr sicr.

jahrelang hinziehende Vorgänge zugrunde liegen, nach neuer Rechtsiage - ciie vcn ciei'

Beklagten zitierte gegenteiiige Enischeidung ist zum alten Recht ergangen - einer

Abmahnung gemäß S 314 il BGB bedarf unci nicht plöizlich mit einer iristiosen

Kündigung reagiert werden kann, zumai der Kiäger nicht untäiig geblieben war''

Dert',.täger hat den vorgeiegten Schreiben K 171Y"18 zufolge in Absiinrmung mii oen'r

Beiriebsi-at eine Diensipianopiimierung im Januar 2A04 vorgeiegt.. Dass diesei Pian voi-

cier Fntiassung des Ktägers nicht in Kraft getreien is'r, iiegt nach unbestrittener,"r "1cn;'ag

des Kiägers an der Absage des Besprechungstermins vom A4.A2.2004 durcn cien 3e'

ti-iebsrat. Der Anlage K 1g isi weitei' zu entnehmen, dass die Bekiagte mii ihrern 3e-

triebsrat wegen einer Dienstpianoptimierung zum Zwecke. fremdvergebene Leisiungei'l

ciurch eigenes personal zu fahren, Anfang 2004 vor dem Arbeitsgerichi - ieiztlioh ei-

folgreich - gestritien hat. Beides entsprlchi cjem Vortrag cles Klägers, dass aa: 3=-

iriebsrat sich zunächst gegen DienstplanopiimierunEen wegen zu häufig=: Sonn-.ags"

dienste gewehri habe und nrit ciem Beti-iebsrat cieswegen intensive Verhandiungen ge-

fuhrt worden sind. Fin verzögerncies Verhalien des Kiägers dazu wirc nicht konl<rei voi'-

na f ranon

O*r Uo*urf, er habe keine neuen Geschäftsfeider eniwickelt, keine Quaiiiizierungs-

maßnahmen für Mitarbeiter vei'anlasst und keine Einwerbung neuer Mitgiieder zur bes-

seren Auslastung des Werkstattpersonals eingeieitet, würde nur dann ziehen, wenn die

genannten Maßnahmen tatsächiich möglich und durchführbar gewesen wären. Dazu

fehlt jeder Voitrag. Dies läßt einen endgüiiigen Veitrauensverlusi in den Geschäftsiührer

aufgrund ihm anzuiastendei'Verfehlungen bei der Diensipianoptimierung uni Unrstrur"-
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iurierung nicht piausibel und objektiv begründet erscheinen. Die mitgeteilten Zweifel des

Betriebsrates an den Fähigkeiten des Klägers genügen selbstredend nicht'

i l.

Bezügiich der Punkte 2. - 4" ist eine Kündigung entgegen der Ansicht der Bekiagien

auch wegen überschreitung der Zwei-Wochen-Frist des S 626 Abs. 2 BGB unwirksam.

Für den Beginn der Kündigungsfrist ist die Kenntniseriangung durch die Obercürger-

meisterin entscheidend "

Zwar triffi es zu, ciass der" BGFi der Gesellschafierversammiung kraft Sachzusarnnner'-

hangs auch die Zuständigkeit für die Kündigung des DienstveriraEes zugesien:, da die

Beschäftigungs- und ciie Besteliungsebene eng miteinancier verbunden sind' (3Gii 7if

1991 ,  580)^

Alierdings setzt eine Annex-Kompetenz voraus, dass keine andenrueliige zuiässige Zu-

ständigkeitsregelung getroffen worden isi" Dies ist hier in $ I ll der Sa'aung cei' Sekiag-

ien geschehen. Zuständig ist der" idie) Oberbürgermeister(in) ais Vorsitzenae(r) aes Aui-

sichtsrates. Aus dem Schreiben an den Kiäger vom 18.i1.2003 (Anlage i{ 6) ist ersichi-

lich, cjass die punkie Z. - 4. der Oberbürgermeisterin bereiis im l-"terbst 2003 bekanni

waren.

Die überiragung cier Kündigungsberechtigung auf ancjere Enischeidungsti'ägei' ist

gruncisätzt icn möglich, auch auf eine Einzeiperson (vgl BGH NJW 1981, 166)

Die Frage, ob $ I Abs. 2 cien/ die Aufsichtsratsvorsitzencje(n) nur zur Ausführung von

Entscheidungen cier Geselischafterversammlung, wle ciie Beklagte rneini, ernrächiig''.

nicht aber zu eigener Entscheidung, kann hiei" carüber hinaus leiztiicn often bleine:

Selbst bei einer Zusiändigkeii cier Geseliscnafierversarnmlung, sei es aus oi' iginärei" e'-

genen Kompeienz, sei es aus einer Hiltszr"rsiändigkeit weEen Untätigi<eit des :=aunia;'-

ten Crgans, kommt es füi' ciie Frist cies $ 626 ll BGts auf die Kenntnis cjer Cnerbü:'ge'-

nreister in an, Diese vertr i i t  nämiich gern,$ 104 GemO BW die Stadt Heioelberg in oer

Gesellschafterversammiung. Als gesetziich Vertreiener mussen sich cjie Siadi und dei

Gemeincjerai genräß $105 BGB das Wissen ocier die Kenntnis ihres Vertreters zLlrecn-

nen 1assen.$ 166 tsGB f indet auch nei pr ivatrechti ichen Handein jur ist ischer Personen

Anwendung.

Dem sieht die Enrscheidung BGHZ 139, 89-95 nicht entgegen. im Gegensaiz zu einer

normalen Geselischafrerversammiung, bel oei- die Frisi nicnt scnon mit der l '(eni'ltnis ei-

nes Geselischafters zu iaufen beginnt, ist cjie Bürgermeistei-in bei komnrunaien Unte-
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nehmen Vertreterin der Gemeinde insgesamt. Alleiniger Gesellschafter cier Bekiagien ist

die Stadt Heidelberg. Die in die.Geselischafterversarnmlung deiegierten Gemeindei'ats-

mitglieder können nicht Geselischafiern gleichgesetzt werden"

Deshalb finden die Regelungen über die (gesetziiche)Vertretung Anwendung.

Es ist unbeachtlich, dass dem Gemeinderat nach der Hauptsatzung sowie nach $ 10d

Abs. 1 S. 3 GemC ein Weisungsrecht gegenüber cjer Bürgermeisterin zusteht" Durch

eine soiche Weisungsgebundenheit kann jedenfalis cjie zwingende (Ascneidi

Preis/Schmidt:  KündigungsR.,2.Aufl .  2004, $ 626 Rn. 119) Fristdes $ 626 Abs' 2 BGB

nicht rnodifiziert und bis zur Entscheidung cies Gemeinderates verlängert werden" Fin

Weisungsrecht becieutet nicht, dass ohne Weisung nicht rechtiich bincjend genancei.

wercien kann" Sogar eine - über ein bloßes Weisungsrecht hinausgehencie - Be-

schränkung der Vertretungsmacht des Burgermelsters nach dem Landesrecht Baaer'-

Württernberg hat ziviirechtlich keine Außenwirkung, sondern nui' im lnnenverhältnis BE-

cieutung ( SGil  MDR 1966, 669 ).

Die Kammer verkennt nicht, dass die Siadt ais Eigentümer und Atieingeselisciraftei'hier

in problerne nrit ihrer internen Wiliensbildung gerät. Das aber ist eine Foige ihr-er- f;'eien

lntscheidung, sich bei der -rfüllung ihrer Aufgaben der Mittei cies Privatrech:es zu be-

dienen. Diese Entscheidung beciingi die Einhaltung der irn Privatrecht geltenden alige-

meinen Regein^ Dispens hiervon l<ann die Stadt nicht mit dem Argument verid$en. sie

könne Fristen a ufgrund ihrer Organisationsstruktur nicht einhalien "

i l t"

5.) Das Optionsrecht für ciie Bestellung neuei' Siraßenbahnzüge b'ei der Fa. Bembarcjiei

ilei - auch cias hat der Kiäger inr Verhandlungswege erreicht - unbesiriiteri bis z''ti'l-;

Juii 2004, Dass der K.'.iäger diese bis zu seiner Abberurung Anfang \Äärz200t+ nccir nicnt

wahrgenommen hat, stelli keine Pflichtverietzung dar uncj rechffertigt cahei' auch die

Kündigung nicht, zumal die Beklagte nicht subsiantiiert dariegi, cjass diese ZÜge bereits

ciarnals bzw. in nächster Zukunft benötigt worden wären" trs gibt keineq Vortrag zui'n

derzeitigen Bestand und dessen Alier" Ob die in cjen Aniagen enryähnte neue Bahniinie

nach Kirchheim jemais gebaut werden wird, ist bis zum heutigen Tage nicht endgültig

und ununrkehrbar geklärt. Der Vorii"ag des Kriägers, er habe die Besteliung zurctckge-

stellt, wei! zunächst die Errichtung von 6 S-Bahnhaltestellen und dei' Umbau dei" Berg-

bahn hape finanziert werden müssen und die Stadi rniigeteilt hatte, sie nrusse ciie Ver-

iusiausgieichszahiungen für 2 iahre, c,. i .2OA4 und 20C5, streicnen, gibt etne oern Ge-
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schäftsführer bzw" Vorstand in eigener Verantwortung und Kompetenz obiiegencie Ent-

scheidung wieder. Die ihr zugruncie liegenden Fakten sind nicht bestritten" Die Beklagie

zeigt keine Gründe auf, die sie als unvertretbar und in einem Ausmaß nachteiiig ei"-

scheinen lassen, dass sie die sofortige Entlassung rechtiedigt. Sie bezieht sich im we-

sentiichen auf die die Anschaffung weiterer Bahnen befürwortencie Steliungnahmen des

Abiei lungsieiters- vom 30.06. und 18,11.2003, den der Kläger am 10.0S, 2003

um Stellungnahme unter Frstellung einer Wirtschaftlichkeiisberechnung QoDelerr hatte

( KE 19.21 und 18)" Letzterewurde aberzunächst unstreit ig nichierstel l t  und beigefÜgt

Die Zurückstellung der Entscheidung durch den Kläger war deshalb sachgerech'".

ö.) Dass die Anträge für GVFG-Mittel für die Bestellung bei Bombardier nicht irn Frloveir:-

ber 2003 sondern erst arn 16. oder 23. Januar - so die Bekiagte - 2004 gesiel l t  wui '

den, lag daran, dass zu diesem Zeitounkt die Grundlagen für eine EntscheiounE über

das weitere Vorgehen, nicht zuletzt aus obigen Gründen, fehlten. Darüber hinaus iagen

die envähnien und nach denn Voröringen des Kiägers mehriach angemahnieri \&in-

schaft l ichkeitsübernrÜrungendurchcj ieContro|| ing-Abtei lungtrerstAnianE.,}ä-

nuar 2004 vor und gleichzeitig wurden der HW für das .iahre 2005 vom Känrmei-er wie-

ier Zuschusszahlungen der Siadt für 2005 in F.ussichi gestellt, Es war zu cilese;'n Zei'i-

puni<t immer ncch nichi absehbar, ob es überhaupt zur Besiellung neuer Bahnen kom-

men und cier Aufsichtsrat die erforcieriiche zusätziiche Kreditaufnahrne außerhail' ces

güliigen Wirtschaftsplanes 2AA4 genehmigen würde" Angesichts der durch cieir uri-

bestritten er-forderlichen Bau von 6 S-Bahnhaltestellen und der kosienintensiven Sani*-

rung cier Bergbahn entstandenen Situation verhieli sich der Kiäger nichiig, ais er lieuir'-

vestii ionen in einem t-tnnfang von 20 Mio. trURO zunächst in der nächster' ieguiäie:
I

Aufsichtsraissiizung diskuiieren iassen wollie"

Zudem wird dieses Vorgehen durch cias Ergebnls oer Wirtschafii ichkeirsüb=rn,uiung

bestäiigt" Die Bestellung neuer" Bahnen war danach überhaupt nur unter cjer Annahme

eines 50% igen Zuschusses in geringem Maße wirischaftiich, Es kann dem Kiäger nich'i

vorgeworfen werden, dass er sich die Bestellung und die Sichersteliung ihrer FinanziE-

rung unter ciiesen Urnstäncjen durch oen Aufsichtsrat genehmigen iassen woliie. Wirt-

schaftlich fi'agwürciige uncj mögiicnerweise verlustbringencle Geschäfie zunäcnsi nrit

dem Aufsichtsrat zu besprechen, widerspricht nichi einer ordnungsgemäßen Gesohäfts-

führung.
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Der Vorwurf der Bekiagten läuft darauf hinaus, dass der Kläger Förderanträge für eine

Maßnahme hätte stelien sollen, deren Durchführbarkeit noch völlig ungewiß war' Es

kommt in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob die Streichung der Fördermittel

durch das Land Baden-Württemberg und die Ausschiussfrist fÜr Anträge schon Ende

November 2003 oder, wie der Kläger behauptet, erst Encie Januar 2004 bekannt gewoi'-

den sind. Das Stellen von Anträgen ins Blaue hinein kann nicht verlangt wercjen, ih: Ur'-

terlassen ist keine schwere, ciie sofortige Entiassung rechtferiigencle Pfiichtverieizung.

7.) Die Beantragung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung im Zusarnmenhang nri, ier

HSB,Maßnahme ist Aufgabe des zuständigen Abteiiungsleiters bei der ilSE unc nicnl:

Aufgabe des Geschäftsführers der HW, Die Eeklagte behauptet nichi, dass cjern Kiä.ger

deren Fehlen, das bestritten ist, bekannt war oder hätie bekannt sein müssen

Jedenfalis kann die Bekiagte den Eintritt eines konkreten Schadens nicht dariegen. Sle

spricht nur von der Gefahr, dass Zuschüsse deswegen vielieicht widerrufen ocier nichi

bewiliigt werden konnten. Allenfalis iiegt eine einmalige Verfehlung voi-, die nicht so

schwer wiegt, dass sie eine außerorcienttriche Kündigung rechhertigen würde.

I )Auch aus den Prüfberichten ergeben sich keine - unbecjenklich nachzuschie'nense -

Künciigungsgründe. Die Außerungen dei' Wirtschaftsprüfer, die Berichersiattung cies

Klägers an den Aufsichtsrat sei nicht immer zeitnah und umfassend erfolgt, sinci Wer-

tungen und Meinr.lngen, die der Vortrag der Beklagten durch Fakten hätte belegen mÜs-

sen. Es fehlt an der Wiedergabe von Daten und der Darstellung, weiche lnfoi'maiion

wann erteilt worden ist uncj was unter Zugrundeiegung des jeweiligen Kenniniss.anj:l

des Kiägers ciabei gefehlt hat bzw. weichen Kenninisstand dei"Kiäger aus vr;3r3ileir

Gruncie hätte haben müssen.

tv.
Die Kostenenischeidung beruhi auf $ 91 Abs. 1ZPA. Die Entscheidung zur vorläufigen

Volistreckbarkeit folgt aus S70g ZPO.

Böttcher Gomil ie Ehrbar
IiandeisiichierVors, Richter am Landgericht Handeisrichter

A r  rcnofar t in i "

Die UrKundsbaamtin cier Geschäftsstelie
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